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1.) Rechtlicher Rahmen ab 1.6.2010: 
 

Am 31.5.2010 ist die bisherige KFZ-GVO 1400/2002 ausgelaufen. 
 

Am 27.5.2010 hat die Kommission eine neue KFZ-GVO 461/2010, gültig ab 
1.6.2010, kundgemacht. 

 
Diese neue KFZ-GVO 461/2010 regelt  

a.) in Kapitel II den Vertrieb von Neufahrzeugen und  
b.) in Kapitel III den „Anschlussmarkt“ (Service und  Ersatzteilvertrieb). 

 
zu a.) Vertrieb von Neufahrzeugen:  
Die bisherige GVO 1400/2002 gilt  weiterhin bis 31.5.2013. Ab 1.6.2013 gilt  die 
„Schirm-GVO“ 330/2010. 
 
zu b.) Service und Ersatzteile: 
Neue Regelung ab 1.6.2010 
 
Sowohl  zur KFZ-GVO 461/2010 als auch zur Schirm-GVO 330/2010 hat die 
Kommission umfassende Leitlinien veröffentlicht: 

Die Kommission beschränkt sich im Text der GVO auf wettbewerbsrechtliche 
Grundsätze, Details werden in den wenig verbindlichen Leitlinien formuliert. 
Letztendlich wird erst im konkreten Anlassfall die nationale Wb-Behörde über 
die Frage eines wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens befinden. 

 
 

2.) Was hat sich für den Vertrieb von Neufahrzeugen geändert?  
 

Da die KFZ-GVO bis 2013 verlängert wurde, bleibt vorerst alles unverändert.  
 

3.)  Was hat sich für Service und Ersatzteile geändert? 

a.) Zugang zu technischen Informationen: Es wird auf die Typengenehmigung 
EURO 5/6 verwiesen. Für den Fahrzeugbestand werden die Verpflichtungen 
gemäß EURO 5/6 von der Kommission analog angewandt. 

b.) Qualitative Selektion für Werkstattverträge: Wer die Standards der Hersteller 
erfüllt, hat, wie bisher, Anspruch auf einen Werkstattvertrag.  

c.) Die Hersteller dürfen keine Verpflichtung zum Bezug von mindestens 30% der 
Ersatzteile beim entsprechenden Hersteller bzw. dessen Netz vorschreiben. 

d.) Eine Beschränkung von Vertragswerkstätten, Ersatzteile an unabhängige 
Werkstätten zu verkaufen, welche die Teile für Reparatur von KFZ benötigen, 
ist weiterhin unzulässig. 

e.) Ersatzteilhersteller dürfen weiterhin direkt an zugelassene und unabhängige 
Händler/Werkstätten verkaufen. 

f.) Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten durch eine freie Werkstätte haben 
keinen Einfluss auf die Garantie, sofern diese Arbeiten sach- und fachgerecht 
nach den Vorgaben des Herstellers durchgeführt wurden.  



 

g.) Die neue GVO sieht keine Kündigungsfrist von zwei Jahren mehr vor. Die 
meisten Hersteller haben sich aber zur Beibehaltung der zweijährigen 
Kündigungsfrist bekannt (Verhaltenskodex. Eine Begründung der Kündigung 
ist jedoch nicht zugesagt worden). 

h.) Die neue GVO sieht kein Recht der Übertragung des Vertrages ohne 
Zustimmung des Herstellers mehr vor. 

 
Es besteht keine Notwendigkeit, wegen der neuen GVO bestehende Verträge zu 
ändern. Eine Werkstätte, welche die neue Freiheit gemäß  Pkt. d.) nutzen will, muss 
mit dem Hersteller/Importeur wegen einer Vertragsanpassung Kontakt aufnehmen. 

 
 

4.) Was ändert sich für den Vertrieb von NW ab 1.6.2013: 

Solange bestehende Vertragsbestimmungen nicht geändert werden, ändert sich 
nichts. 

Gemäß GVO sind folgende Vertragsbestimmungen ab 2013 nicht mehr verpflichtend, 
können jedoch weiterhin vereinbart werden: 

a.) Zweijährige Kündigungsfrist. 

b.) Begründung für eine Kündigung. 

c.) Übertragung des Unternehmens auch ohne Zustimmung des Herstellers. 

d.) Errichtung weiterer Verkaufsstellen ohne Zustimmung des Herstellers. 

e.) Vertrieb mehrerer Marken.  
 
Es besteht keine Notwendigkeit, wegen der Anwendbarkeit der Schirm-GVO ab 
1.6.2013, bestehende Verträge zu kündigen!  
Eine Anpassung der Verträge an die neue Rechtslage genügt. 

 
 
 

Dieses Merkblatt gibt die Rechtsansicht des Bundesgremiums wieder, im Detail 
müssen einige Fragen derzeit noch offen bleiben.  
 

 
 

Bundesgremium des Fahrzeughandels, 25.8. 2010 


